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— 4i8 --
fchiedene Seiten des Bergs crgrif, nndlzu einer Zeit
die Parthien der schönen Waldungen längst des Flek-
kcus Schwyz und über den Rücken des Haggens die

Gehölze von Emsiedlen furchtbar bedrohte. Hilfe von
Zug und Küßnacht, von Luzern, Stanz und Zürich
stellte inzwischen die Güter und den Flecken Schwyz,.
mittelst Nicderrcißung geraumer Strecken von Wal-
düngen und durch Auswerfung breiter und langer Grä-
Sen, vor Ansteckung sicher. Wie es in den Wäldern
rückwärts des Haggens geht, habe ich diesen Augen-
blick noch keine beruhigende Berichte. Die grosse

Kette der Waldungen macht much viele Verheerungen
fürchten. Indessen sind die Anstrengungen der Bürger
groß und zahlreich.

Ich bin der nachbarlichen Theilnahme von Zürich
und Luzern einen auszeichnenden Dank schuldig. Jene
unterstüzten uns mit der ersten herbeyeilenden Hilfe
und den nachbarlichsten Anerbietungen; diese von
Seite ihrer Verwaltungstammer mit ergiebigen Liefe-

rungen von Wein und Mehl, niit Hersendung eines

geschickten Werkmeisters und vielem Volk. Zollen Sie
à meinem Namen diesen Edeln meine Hochachtung.

Der Rcqierungsstatthaiter,
Tr utin an ».

Kleine Schriften.
Ideen über die Form und den Inhalt

einer Staatsverfassung, herausge-
geben von Joh. Peter Genhard, Se-
uator. 4. (Luzern bl Thöring, August igoo.)
S. 16.

Diese Ideen sind in Form eines wirklichen Verfas-
sungöentwurfs vorgetragen. Der Vf. sah voraus,
daß der Entwurf des Senates nie zu Stande kommen

würde und dieß bewog ihn seine Gedanken zu Papier
zu bringen; in der Vorrede äussert er seine Bedenken

gegen die zu grosse Trennung der öffentlichen Gewal-
ten, die ihm, sonderheitlich für kleine Staaten, sehr

unzweckmäßig zu seyn scheint. Er theilt die Schweiz
in Cantone und Gemeinheiten; jene bleiben in ihren
gegenwärtigen Grenzen, mit der Einschränkung, daß

die in und seit dem Jahr 1798 zusammengeschmolzen

oder getrennt wurden, sich an ihr ehmaliges Hauptort
wieder anschließen oder trennen können, wie sie ihre
Grenzen vor der Révolution hatten. — Jedem Can-

ton werden die Gewohnheiten in Wahl - Civil - Po-
jizey. und Ortsadininistrationssachcn zugestanden, in

so fern sie mit der Einheit der Republik bestehen ko'n

nen und weder dem allgemeinen Interesse und Wohl«
stand der Republik, noch dem eines jeden Cantons
insbesondere hinderlich oder schädlich sind. Die Na.
tionalstellvcrtretung kann allein und zu allen Zeiten,,
darüber entscheiden, und das einmal Entschiedene auch
wiederrufcn. (Das heißt den gordischen Knoten zer«
schneiden, aber nicht austöscn — und eine traurigere
und verderblichere Modifikation der Einheil des Staats,
ließe sich wohl kaum denken, als die wäre, wenn
solche der abwechselnden Willkür und Laune der Na-
ttonalstellvertrctung preisgegeben würde.) Die Gewal«
ten, die der Vf. aufstellen möchte, sind: i) Ein-.
Slaalsralh als Nationalstcllvertretung, dessen vierter ^

Theil permanent ist, der übrige nur in wichtigen
Fallen gewählt und zufammenberusen wird; in den

permanenten Staatsrath wählen die Cantone, nach
ihrer Bevölkerung, ein bis drey Glieder und dreymal
so vie! in den vermehrte» Staatsrath. 2) Ein Can-
lonsrach in icdem Canro» von n bis 17 Gliedern;
er ist Administrator und Richter zweyter und lezter
Instanz für Cwil- und Criminalsachen. z) Ein Frie«
densrichter in jeder Gemeinde. 4) Ein Gemeinds.
rath in jeder Gemeinde, von 7 bis n Gliedern, der
Pmvailer mw Richter erster Instanz ist. 5) Eine
Staatsepeeution, die aus z Glieder», vom Staatsrath
gewählt und diesem verantwortlich ist, und unter sich

hat 6) den Cantonsexecutvr, der vom Cantonsrath,
und 7) den Ortsepeculor, der von den Gemeinde»
gewählt wird. — Ein besonderer Artikel über Eigen-
lhum und Verwendung religiöser Stiftungen und Hab-
fchasten, lautet wie folgt: „ Alle vorhandene Einkünfte
und Habfchaften, die zum miticl- oder unmittelbaren
Gebrauch der einen oder andern Glaubensparthcy dien,
ten oder dazu bestimmt waren, sammt denen, die der
Staat in und jeit dem Jahr 1798 an sich gezogen
oder anders bestimmt haben mag, sind ebenderselben
Religionsparthey für ganz Hclvetien zuerkannt. Jede
dieser Parlheven wird sie nach ihrer innern Ordnung
und bisherigen Subordination, oder anerkannten Weg
und nach dem Geist ihrer Religion zweckmäßig verwen-
den. Es soll jedoch für jene Ortschaften zuerst voll«
ständig gesorgt werden, die mit Stiftungen oder An.
stalten verschen gewesen sind, oder noch sind; und für
jene, die zu solchen Stiftungen oder Anstalten das
Benölhigte entrichte» oder entrichten müssen ; seye die

Stiftung von ihnen selbst oder von jemand anders
eytsprungen- "
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